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Schutzgebiete und rechtlich gebundene Flächen

C
C

C C CC

CCC Schutzgebiete nach Naturschutzrecht*

BE Naturschutzgebiet

BC Landschaftsschutzgebiet

BD Naturdenkmal*

Natura 2000 - Gebiete

BAHFF
FFH Gebiete
(Fauna-Flora-Habitat)*

BAV VSG Vogelschutzgebiete*

Schutzgebiete nach Forstrecht*

Weltkulturerbe

i
i
i

iiiiii
i

iiiii

Gesamtanlagen die dem
Denkmalschutz unterliegen*

BS Bodendenkmal*

E
E
E
EEEEEEE

E
E
E
E EEEEEE Schutzgebiet nach Wasserrecht*

BAHQ Heilquellenschutzgebiet

BM
Schutzgebiet für Grund- und
Quellwassergewinnung

Überschwemmungsgebiete*

BQ Überschwemmungsgebiet

Nachrichtliche Darstellungen
Wege

Bach, Graben

Grenze des Zweckverbandes Raum Kassel

Wald

Wasserflächen

Baulich geprägte Flächen

Flächen für Luftverkehr

Legende
Realnutzung § 30

Wälder trockenwarmer Standorte

Bruch-, Sumpf- und Auwälder

Schlucht- Blockhalden- und Hangschuttwälder
Gebüsche und Gehölze
trockenwarmer Standorte

Streuobstbestände

Natürliche und naturnahe Ufergehölze

Altarm

Natürliche und naturnahe stehende Gewässer

Seggen- und binsenreiche Nasswiesen

Sümpfe

Röhrichte

Trockenrasen

Borstgrasrasen

Zwergstrauch- Ginster- und Wacholderheiden

Natürliche Block- Schutt- und Geröllhalden

Offene Felsbildungen

?g Natürliche Quellen

ŜŜŜ Allee

RS RS Natürliche und naturnahe Ufergehölze

[ [Z Röhrichte

Natürliche und naturnahe Fließgewässer

Biotopkomplex mit Nummerierung
¸ ¸mögliche Tierwanderwege

Hinweise auf überlassenes Datenmaterial

Datengrundlage: ALKIS / ATKIS, Hessische 
Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
Umgebungskarte: © Stadt Kassel, Vermessung und Geoinformation, 
Stand 2014
Fachdaten (nachrichtliche Darstellungen):
- Darstellung auf der Grundlage von Daten und mit Erlaubnis des 
Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie, 
Wiesbaden. (Daten verändert)
- Regierungspräsidium Kassel : Dezernate Obere 
Naturschutzbehörde und Gewässer- / Bodenschutz
* Der aktuelle Stand de r nachrichtlichen Darstellungen und Details hierzu 
können bei den zuständigen Institutionen erfragt werden.
Bei den Schutzgebieten kommt es zu Überlagerungen, die mit kartographischen 
Mitteln der Planzeichenverordnung nicht darstellbar sind .
Die Darstellung der Altlasten ist generalisiert.

Erweiterung Calden
Mai 2018

Karte einschließlich Entwicklungsaussagen
- Flächen mit rechtlichen Bindungen für Naturschutz und 
Landschaftspflege (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG)
Die in der Bestandsaufnahme dargestellten Biotop- und Nutzungstypen
gelten als Entwicklungsaussage, i. S. der Erhaltung und 
Sicherung, soweit in der Entwicklungskarte keine andere Ziel- bzw.
Entwicklungsaussage erfolgt.
Die Entwicklungskarte besteht aus den Teilen 1, 2 und 3 und ist
nur im Zusammenhang gültig.


